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III. Richterwahlausschuss Senatorin Anna G a l l i n a 
Vorsitzende 
(Vertreter: Staatsrat Dr. Holger S c h a t z )

Vom Senat bestellte Mitglieder:

Staatsrat Dr. Holger S c h a t z 
(Vertreterin: Staatsrätin Petra L o t z k a t ; 
weitere Vertreterin: Staatsrätin Dr. Eva G ü m b e l )

Staatsrat Jan P ö r k s e n 
(Vertreterin: Staatsrätin Bettina L e n t z ; 
weiterer Vertreter: Staatsrat Bernd K r ö s s e r )

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 21. Juni 2022.

Amtl. Anz. S. 909

Beschluss über die Aufstellung des Teil-Umlegungsplanes U 353/I  
im Stadtteil Wilhelmsburg, Ortsteil 136

Im Amtlichen Anzeiger 2008 Seite 950 ist die Einleitung des Umlegungsverfahrens U 353 „Niedergeorgswerder Deich/
Langenhövel“ in dem nördlich durch die Rahmwerder Straße, östlich durch den Niedergeorgswerder Deich, südlich durch 
die Buschweide und westlich durch die Niedergeorgswerder Wettern begrenzten Gebiet des Bebauungsplanes Wilhelmsburg 
97 bekannt gemacht worden.

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung – WSB 3 –, hat 
am 10. Juni 2022 in dem Umlegungsverfahren U 353 durch Beschluss nach § 66 des Baugesetzbuchs den Teil-Umlegungsplan 
U 353/I bestehend aus Teil-Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis zum Teilumlegungsplan für die nachfolgend aufge-
führten Grundstücke bzw. Grundstücksteile – mit den dazugehörigen Grundbüchern – aufgestellt.

Gemarkung Wilhelmsburg

Bisheriger Nachweis Neuer Nachweis
Grund- 
stück

Ordnungs- 
nummer

Flurstück 
Nummer

Lage Grund- 
stück

Ordnungs- 
nummer

Flurstück 
Nummer

Lage

1 10865 Langenhövel 1 d 13528 Langenhövel
* * * 1 e 13573 Langenhövel

2 d 10512 Langenhövel, Niedergeorgswerder 
Deich, südlich Niedergeorgs-
werder Deich 79

* * *

2 e 9981 Langenhövel * * *
9982 Niedergeorgswerder Deich 83c * * *

2 f 1279 Buschweide, 
nördlich Buschweide 13

* * *

2 g 1278 Buschweide, westlich 
Buschweide 8

* * *

2 h 1282 Niedergeorgswerder Deich * * *
2 i 11256 Buschweide, südlich Buschweide 8 * * *
2 l 1280 Niedergeorgswerder Deich * * *
2 q 1281 Niedergeorgswerder Deich * * *

2 r 13529 östlich Brackhövel 11-27
2 s 13549 westlich Buschweide 8

* * * 2 t 13530 östlich Langenhövel 21
* * * 2 u 13531 östlich Brackhövel 11
* * * 2 v 13532 östlich Brackhövel 13
* * * 2 w 13533 östlich Brackhövel 15
* * * 2 x 13561 Langenhövel, 

östlich Brackhövel 11
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* * * 2 y 13559
13558

(1/2 Mit- 
eigentums- 

anteil)

östlich Brackhövel 13
östlich Brackhövel 13

* * * 2 z 13560
13558

(1/2 Mit- 
eigentums- 

anteil)

östlich Brackhövel 13
östlich Brackhövel 13

* * * 2 aa 13557 östlich Brackhövel 15
* * * 2 ab 13562 Langenhövel, 

südöstlich Langenhövel 10
* * * 2 ac 13564 

13563
(1/2 Mit-

eigentums- 
anteil)

nördlich Niedergeorgswerder 
Deich 89b
nördlich Niedergeorgswerder 
Deich 89b

* * * 2 ad 13565 

13563
(1/2 Mit-

eigentums- 
anteil)

nördlich Niedergeorgswerder 
Deich 85a
nördlich Niedergeorgswerder 
Deich 89b

* * * 2 ae 13570 Niedergeorgswerder Deich
* * * 2 af 13566 nördlich Niedergeorgswerder 

Deich 85a
* * * 2 ag 13568 nördlich Niedergeorgswerder 

Deich 89a, b

13567
(1/2 Mit-

eigentums- 
anteil)

nördlich Buschweide 8

* * * 2 ah 13569 

13567 
(1/2 Mit-

eigentums- 
anteil)

nördlich Niedergeorgswerder 
Deich 85a
nördlich Buschweide 8

* * * 2 ai 13552 nordwestlich Buschweide 8
* * * 2 aj 13555

13556,
13553

(je 1/2 Mit-
eigentums-

anteil)

östlich Brackhövel 15a

östlich Brackhövel 15, 
östlich Brackhövel 15a

* * * 2 ak 13554
13556,
13553

(je 1/2 Mit-
eigentums -

anteil)

östlich Brackhövel 15a

östlich Brackhövel 15, 
östlich Brackhövel 15a

* * * 2 al 13551 nordwestlich Buschweide 8
* * * 2 am 13534 östlich Brackhövel 15, 15a
* * * 2 an 13535 östlich Brackhövel 15a
* * * 2 ao 13536 östlich Brackhövel 17
* * * 2 ap 13537 östlich Brackhövel 19
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* * * 2 aq 13538
13547

(1/12 Mit-
eigentums-

anteil)

östlich Brackhövel 21a

östlich Brackhövel 21a

* * * 2 ar 13539
13547

(1/12 Mit-
eigentums-

anteil)

östlich Brackhövel 21b

östlich Brackhövel 21a

* * * 2 as 13540
13547

(1/12 Mit-
eigentums-

anteil)

östlich Brackhövel 23
östlich Brackhövel 21a

* * * 2 at 13541
13547

(1/12 Mit-
eigentums-

anteil)

östlich Brackhövel 25
östlich Brackhövel 21a

* * * 2 au 13542
13547

(1/12 Mit-
eigentums-

anteil)

nordöstlich Brackhövel 27
östlich Brackhövel 21a

* * * 2 av 13543
13547

(1/12 Mit-
eigentums-

anteil)

nördlich Buschweide 13
östlich Brackhövel 21a

* * * 2 aw 13544
13547

(1/12 Mi t- 
eigentums-

anteil)

nordöstlich Buschweide 13
östlich Brackhövel 21a

* * * 2 ax 13545
13547

(5/12 Mit-
eigentums -

anteil)

nordöstlich Buschweide 13
östlich Brackhövel 21a

* * * 2 ay 13546 östlich Brackhövel 21b
* * * 2 az 13548 östlich Brackhövel 21a
* * * 2 ba 13572 westl. Niedergeorgswerder 

Deich 89b
* * * 2 bb 13571 Niedergeorgswerder Deich, nörd-

lich Niedergeorgswerder Deich 85
14 11257 Buschweide 8 14 13550 Buschweide 8

Der Teil-Umlegungsplan kann von jedem, der ein berechtigtes Interesse darlegt, bei der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung – WSB 3 –, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg, montags 
bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie freitags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr in Zimmer E.04.451 (4. Etage) eingesehen 
werden. Bitte vorher am Empfang der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen melden.

Den Beteiligten wird ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem Teil-Umlegungsplan zugestellt.

Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.hamburg.de/bekanntmachungen veröffentlicht.

Hamburg, den 10. Juni 2022

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Amtl. Anz. S. 911
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Sperrung des Nikolaifleets ab 
Reimersbrücke für den allgemeinen Boots-, 

Schiffs- und Fahrzeugverkehr
Auf Grund der Sanierung der Reimersbrücke wird das 

Nikolaifleet vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 ab 
Reimersbrücke in Richtung Mühlenbrücke für den allge-
meinen Boots-, Schiffs- und Fahrzeugverkehr gesperrt.

Hamburg, den 23. Juni 2022

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 914

Veröffentlichung des aktualisierten 
Maßnahmenprogramms zum Meeresschutz 

nach Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(2008/56/EG; § 45 WHG)

Gemäß § 45j WHG haben die Küstenländer Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und der Bund das Maßnahmenpro-
gramm zum Schutz der deutschen Küsten- und Meeresge-
wässer in Nord- und Ostsee für den Umsetzungszyklus 
2022–2027 aktualisiert. Da der gute Umweltzustand für die 
deutsche Nord- und Ostsee bei der Bewertung im Jahr 2018 
für viele Aspekte noch nicht erreicht war, wurde bei der 
Überarbeitung und Neuausrichtung ein Fokus darauf 
gelegt, dass die Maßnahmen zu einer schnelleren Zielerrei-
chung des guten Meeresumweltzustands beitragen. Das 
aktualisierte Maßnahmenprogramm umfasst mit der Auf-
nahme von 21 neuen Maßnahmen insgesamt 50 Einzelmaß-
nahmen. Die Berichtsdokumente werden ab dem 1. Juli 
2022 auf der Internetseite www.meeresschutz.info veröf-
fentlicht.

Hamburg, den 28. Juni 2022

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und  Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 914

Bekanntmachung über das 
Auswahlverfahren für die Nutzung des 

Parkdecks „Bei den St. Pauli 
Landungsbrücken“ durch einen Beachclub, 

einschließlich Winternutzung durch 
Lagerung, nach öffentlicher Ausschreibung

Seit 2009 hat sich die Nutzung des oberen Parkdecks 
„Alte Englandfähre“ bei den St. Pauli Landungsbrücken 
durch Beachclubs sehr gut etabliert und soll auch weiterhin 
der Hamburger Bevölkerung wie auch den Touristen zur 
Verfügung stehen.

Der Vertrag mit dem aktuellen Betreiber des Beachclubs 
läuft zum 31. Dezember 2022 aus. Daher soll die Nutzung 
nun neu ausgeschrieben werden.

Als Fläche stehen maximal 2490 m² auf dem oberen 
Parkdeck zur Verfügung. Die Rampe mit einer Größe von 
157 m² dient lediglich als Zuwegung.

 

  

 
 
  
        
 

 

 
 
 
       
 

  
 

  

Die Ausschreibung richtet sich an Generalunternehmer, 
die bereit und in der Lage sind, einen solchen Beachclub zu 
konzipieren und zu betreiben.

Es ist eine saisonale (jährlich jeweils vom 1. März bis 
31. Oktober) Nutzung der oben genannten Flächen für fünf 
Jahre (2023 bis 2027) vorgesehen.

Die Lagerung der Einrichtung des Beachclubs während 
der Wintersaison ist unter der Bedingung, dass diese in 
einem ordentlichen Zustand gehalten wird, möglich.

Die Nutzung des Beachclubs für Besucherinnen und 
Besucher muss kostenfrei sein.

Auf 1/3 der Gesamtfläche sind Privatveranstaltungen, 
bei denen die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, durchführ-
bar.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Fläche für den 
Hafengeburtstag von erheblicher Wichtigkeit ist. Der künf-
tige Betreiber des Beachclubs ist daher zur Kooperation 
hinsichtlich der Wahrnehmung des Beachclubs als Teil der 
Veranstaltung Hafengeburtstag und hinsichtlich der Gestal-
tung der Fläche nach den Vorgaben des Veranstalters bzw. 
des Hauptsponsors mit dem Veranstalter des Hafengeburts-
tages (Freie und Hansestadt Hamburg – vertreten durch die 
Behörde für Wirtschaft und Innovation –) und dessen 
Sponsoring Partner für die Zeit des Hafengeburtstages ver-
pflichtet.

Für die Sondernutzung werden Gebühren nach der 
Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der 
öffentlichen Wege, Grün- und Erholungsanlagen (siehe 
nachstehenden Link: Hamburg – WegeBenGebO HA 1994 
| Landesnorm Hamburg | Gebührenordnung für die Ver-
waltung und Benutzung der öffentlichen Wege, Grün- und 
Erholungsanlagen ... | gültig ab: 31.12.2003 (landes-
recht-hamburg.de) erhoben.

Das Entgelt ist jährlich – wahlweise halbjährlich – im 
Voraus zu zahlen.

Das Entgelt setzt sich wie folgt zusammen:

– Aufstellen von Tischen, Stühlen usw. während der Sai-
son nach Nummer 22 der Anlage 2 der oben genannten 
Gebührenordnung, Wertstufe I,

– Aufstellen von Tischen, Stühlen usw. außerhalb der 
Saison nach Nummer 33 (Höchstsatz) der Anlage 2 der 
oben genannten Gebührenordnung, Wertstufe I,

–  Aufbauten für Büronutzung, Küche, WC, Zelte, Logis-
tik usw. nach Nummer 24 der Anlage 2 der oben genann-
ten Gebührenordnung, Wertstufe I,

– Zufahrtsrampe nach Nummer 6 der Anlage 2 der oben 
genannten Gebührenordnung, Wertstufe I.

Das Parkdeck kann auf Grund seines Alters bauliche 
Mängel aufweisen. Der bauliche Zustand der Anlage wird 
daher als bekannt vorausgesetzt. Entsprechende Einschrän-
kungen sind hinzunehmen. Weitere Erkenntnisse können 
durch Einsichtnahme in die Pläne beim Bezirksamt Ham-
burg-Mitte, Fachamt Bauprüfung, und insbesondere durch 
eine Ortsbesichtigung gewonnen werden.
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Auf Grund der baulichen Mängel kann eine Nutzung für 
die volle Vertragsdauer nicht garantiert werden.

Im Falle des Zuschlages ist für die Nutzung zeitgerecht 
beim Fachamt Bauprüfung des Bezirksamtes Ham-
burg-Mitte ein Antrag auf Baugenehmigung zu stellen.

Kriterien für die Vergabe sind (in Prozent dargestellt):
– Gestaltung der Gesamtfläche während der Saison: Es ist 

auszuführen, wie die Gesamtfläche gestaltet werden soll 
(30 %).

– Stadtgestalterisches Erscheinungsbild/Einfügen in das 
Umfeld (10 %).

– Vielfalt der gastronomischen Angebote (15 %).
– Nachhaltigkeit: Es ist auszuführen, mit welchen Maß-

nahmen die Nachhaltigkeit beim Beachclub berücksich-
tigt werden sollen (20 %).

– Umfang der Gestaltung der Logistik: Es ist auszuführen, 
wie und in welchem Umfang, mit welcher Gestaltung 
und mit welchem Inhalt die Logistik innerhalb der 
Gesamtfläche integriert werden soll (25 %).
Es sollen CO2-Emissionen vermieden sowie energiespa-

rende technische Geräte, Mehrweggeschirr, nachhaltige 
Materialen für die Ausstattung der Aufbauten verwendet 
werden. Auf Einweggeschirr sollte grundsätzlich verzichtet 
werden.

Mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte ist ein öffent-
lich-rechtlicher Vertrag abzuschließen.

Zum Nachweis vergleichbarer Leistungen sind Referen-
zen zu nennen. Der Bewerber hat sich zu seiner wirtschaft-
lichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zu erklären und 
die folgenden eignungsbezogenen Nachweise einzureichen:
– Unbedenklichkeitsbescheinigung / Bescheinigung in 

Steuersachen (nicht älter als sechs Monate),
– Finanzierungsplan, aus welchem hervorgeht, wie die 

Finanzierung des Beachclubs bewältigt werden soll,
– Nachweis einer Veranstalterhaftpflichtversicherung für 

Personenschäden in der geforderten Höhe mindestens 
2 Millionen Euro pro Schadensfall und sonstiger Schä-
den mindestens 750 000,– Euro pro Schadensfall bzw. 
Bestätigung, dass diese zum Vertragsbeginn in entspre-
chender Höhe abgeschlossen wird,

– Erklärung, dass eine Bankbürgschaft in Höhe von 
100 000,– Euro befristet für fünf Jahre im Falle des 
Zuschlages abgeschlossen wird.
Die geforderten Unterlagen sind in 10facher Ausferti-

gung, Schriftart Arial, Schriftgröße 11 (einschließlich Bild-
darstellung) und in digitaler Form einzureichen. Pro 
Bewerber darf nur ein Konzept abgegeben werden.

Alle Unterlagen müssen bis zum 28. Juli 2022, 12.00 
Uhr, in einem verschlossenen Umschlag unter Angabe 
„Beachclub Landungsbrücken“ beim Bezirksamt Ham-
burg-Mitte, Management des öffentlichen Raumes, Sonder-
nutzungen/Veranstaltungen, VI. Etage, Zimmer C6.213, 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg, eingegangen sein. 
Unvollständige oder verspätet eingegangene Bewerbungen 
werden nicht berücksichtigt.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird in einem Aus-
wahlverfahren der Zuschlag vergeben. Die Wertung der 
Konzepte durch ein Auswahlgremium erfolgt anhand der 
genannten Kriterien mit folgender Gewichtung:
– Gestaltung der Gesamtfläche im Sommer (30 %) (maxi-

mal 300 Punkte).
– Stadtgestalterisches Erscheinungsbild/Einfügen in das 

Umfeld (10 %) (maximal 100 Punkte).

– Vielfalt der gastronomischen Angebote (15 %) (maximal 
150 Punkte).

– Nachhaltigkeit (20 %) (maximal 200 Punkte).
– Umfang/Gestaltung der Logistik (25 %) (maximal 250 

Punkte).

Die Bietereignung ist Voraussetzung für die Zulassung 
zum Auswahlverfahren und wird im Vorfeld durch das 
Bezirksamt Hamburg-Mitte geprüft.

Hamburg, den 21. Juni 2022

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
Amtl. Anz. S. 914

Widmung einer Verbreiterungsfläche  
in der Straße Arnoldstraße/Bezirk Altona

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) wird im Bezirk Altona, Gemarkung Otten-
sen, Ortsteil 213, eine etwa 88 m² große (Flurstück 70 teil-
weise), in der Straße Arnoldstraße liegende Verbreiterungs-
fläche mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-
gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist gelb 
gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 915

Widmung einer Verbreiterungsfläche  
in der Straße Bahrenfelder Straße/ 

Bezirk Altona
Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 

Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) wird im Bezirk Altona, Gemarkung Otten-
sen, Ortsteil 213, eine etwa 321 m² große (Flurstück 677 
teilweise), in der Straße Bahrenfelder Straße liegende Ver-
breiterungsfläche mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-
gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist gelb 
gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 915
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Widmung einer Wegefläche  
in der Straße Rackertwiete/Bezirk Altona

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Rissen, Ortsteil 227, eine etwa 
337 m² große, in der Straße Rackertwiete liegende Wegeflä-
che (Flurstück 2872) mit sofortiger Wirkung dem öffent-
lichen Verkehr gewidmet.

Der öffentliche Verkehr wird auf den Fußgänger- und 
Fahrradverkehr beschränkt.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-
gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist gelb 
gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 916

Veränderung der Benutzbarkeit  
in der Straße Jeppweg/Bezirk Altona

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41) mit Änderungen wird der Umfang der bisheri-
gen Widmung der im Bezirk Altona, Gemarkung Groß 
Flottbek, Ortsteil 219, in der Straße Jeppweg liegenden 
Wegefläche, hier das etwa 1766 m² große Flurstück 2111, 
mit sofortiger Wirkung auf den Rad- und Fußgängerver-
kehr reduziert.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-
gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist 
orange gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 916

Widmung einer Verbreiterungsfläche in 
der Straße Falkentaler Weg/Bezirk Altona

Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) wird im Bezirk Altona, Gemarkung Blan-
kenese, Ortsteil 223, eine etwa 281 m² große, in der Straße 
Falkentaler Weg liegende Verbreiterungsfläche (Flurstück 
2054) mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-

gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist gelb 
gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 916

Widmung einer Wegefläche in der Straße 
Platenstraße/Bezirk Altona

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Osdorf, Ortsteil 221, eine etwa 
1061 m² große, in der Straße Platenstraße liegende Wegeflä-
che (Flurstück 1954) mit sofortiger Wirkung dem öffent-
lichen Verkehr gewidmet.

Für die von der Kehre Richtung Friedensweg abge-
hende Wegefläche wird der öffentliche Verkehr auf den 
Fußgängerverkehr beschränkt.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-
gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist gelb 
gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 916

Widmung einer Wegefläche in der Straße 
Wüstenkamp/Bezirk Altona

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Osdorf, Ortsteil 221, eine etwa 
893 m² große, in der Straße Wüstenkamp liegende Wegeflä-
che (Flurstück 1956) mit sofortiger Wirkung dem öffent-
lichen Verkehr gewidmet.

Für die von der Kehre in Richtung Friedensweg abge-
hende Wegefläche wird der öffentliche Verkehr auf den 
Fußgängerverkehr beschränkt.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-
gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist gelb 
gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 916

916



Amtl. Anz. Nr. 50 Dienstag, den 28. Juni 2022

Widmung einer Wegefläche in der Straße 
Otawiweg/Bezirk Altona

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) wird im 
Bezirk Altona, Gemarkung Othmarschen, Ortsteil 212, eine 
etwa 2903 m² große, in der Straße Otawiweg liegende Wege-
fläche (Flurstück 865) mit sofortiger Wirkung dem öffent-
lichen Verkehr gewidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplänen kann 
beim Bezirksamt Altona, Management des öffentlichen 
Raumes, Raum 305, Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, ein-
gesehen werden. Der räumliche Umfang dieser Widmung 
ergibt sich aus den entsprechenden Lageplänen und ist gelb 
gekennzeichnet.

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Altona, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Jessenstraße 1-3, 
22765 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 917

Veränderung der Benutzbarkeit in der 
Straße Große Brunnenstraße/  

Bezirk Altona
Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 

Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41) mit Änderungen wird der Umfang der bisheri-
gen Widmung der im Bezirk Altona, Gemarkung Ottensen, 
Ortsteil 213, in der Straße Große Brunnenstraße liegenden 
Wegefläche, hier das etwa 679 m² große Flurstück 1032 teil-
weise, mit sofortiger Wirkung auf den Rad- und Fußgänger-
verkehr reduziert.

Die Pläne über den Verlauf der zu widmenden Fläche 
liegen für die Dauer eines Monats während der Dienststun-
den im Foyer des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Altona, Jessenstraße 1-3, 22767 
Hamburg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Wäh-
rend dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die 
beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
(schriftlich oder zu Protokoll) dort vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 13. Juni 2022

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 917

Entwidmung von öffentlichen 
Wegeflächen im Bezirk Wandsbek  

– Farmsener Landstraße –
Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 

Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Volksdorf, Ortsteil 525, belegene 
öffentliche Wegefläche Farmsener Landstraße (Flurstück 
7738 teilweise), bei Haus Nummer 202 liegend, für den 
öffentlichen Verkehr entbehrlich und mit sofortiger Wir-
kung entwidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffent-
lichen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Postfach 70 21 41, 
22021 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 23. Juni 2022

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 917

Aufforderung zur Interessenbekundung 
für die Trägerschaft des „Hauses am 

Schlicksweg“ in Barmbek-Nord  
(Bezirk Hamburg-Nord)

1. Gegenstand der Interessenbekundung

Der zukünftige Träger soll den Betrieb des Hauses am 
Schlicksweg als einer offenen Begegnungsstätte für die 
Wohnbevölkerung vorrangig der Stadtteile Barm-
bek-Nord und Dulsberg sicherstellen. Die Angebote 
werden sowohl vom neuen Träger erbracht als auch von 
der Bürgerinitiative Welcome to Barmbek (WtB). Auch 
anderen Trägern und Initiativen soll das Haus für Ange-
bote offenstehen.

Das Haus am Schlicksweg wird seit 2019 durch einen 
Träger und WtB betrieben. Das Haus befindet sich in 
Barmbek-Nord (Schlicksweg 39, 22307 Hamburg) und 
beinhaltet zwei Gruppenräume, einen Büroraum für 
WtB und einen Beratungsraum. In einem weiteren 
Büroraum können zwei Büroarbeitsplätze vom neuen 
Träger genutzt bzw. eingerichtet werden.

Es sollen einerseits Beratungsleistungen angeboten und 
andererseits der Betrieb des Hauses sichergestellt wer-
den, insbesondere die Nutzung durch Dritte mit unter-
schiedlichen Inhalten und Zielen. Die Angebote können 
dem Kennenlernen und dem Austausch unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen dienen, wie auch der Ver-
besserung der Lebensumstände einer einzelnen Gruppe. 
Dabei kann es sich beispielsweise um Selbsthilfegrup-
pen, Migrantenselbstorganisationen, Bildungs- und 
Freizeitangebote handeln als auch um die Förderung 
von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und eine 
Stärkung der demokratischen Beteiligung – um nur 
einige Beispiele zu nennen.

Die Region Barmbek-Nord, Dulsberg und angrenzende 
Stadtteile ist vergleichsweise dicht besiedelt. Von der 
Bevölkerungsstruktur her leben hier überdurchschnitt-
lich viele Familien mit Migrationshintergrund sowie 
alleinerziehende Eltern. Weiterhin gibt es einen relativ 
hohen Anteil an Bevölkerung mit Sozialleistungsbezug.

Der Schwerpunkt des Projektes Haus am Schlicksweg 
soll weiterhin in den Bereichen der sozialen Arbeit, der 
Unterstützung in Alltagsangelegenheiten, beim Spra-
cherwerb und der Sozialberatung liegen.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord sucht hierfür einen 
Träger, der in den Stadtteilen Barmbek-Nord und Duls-
berg bereits gut verankert ist. Zwingend erforderlich ist, 
dass der Träger über interkulturelle Kompetenz und 
Erfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamtlichen verfügt.
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Das Bezirksamt Hamburg-Nord, als Zuwendungsgeber 
(ZG), plant dem neuen Träger als Zuwendungsempfän-
ger (ZE) eine jährliche Projektförderung zu gewähren – 
nach erfolgreichem Zuwendungsantrag und unter Vor-
behalt der Finanzierung durch den Haushalt der Bür-
gerschaft.

2. Leistungsumfang des Projektes
„Welcome to Barmbek“ ist – insbesondere im Hinblick 
auf die Raumnutzung und die inhaltliche Unabhängig-
keit der Initiative, frei über ihre Angebote zu entschei-
den – „privilegierter Partner“ im Haus.
Mit der Zuwendung kann eine 20-stündige hauptamt-
liche Tätigkeit finanziert werden. Bei der Stellenbeset-
zung ist eine vorhandene Festanstellung mit ca. 10 Std. 
zu integrieren. Der neue Träger verpflichtet sich, die 
folgenden Leistungen zu erbringen:
– Der Träger ist zuständig für die Abwicklung der 

Zuwendung; Erfahrungen in der Abwicklung von 
Zuwendungen sind daher notwendig.

– Raummiete: Der Träger verpflichtet sich, die Raum-
miete durch die Zuwendung zu begleichen. Es gibt 
einen Mietvertrag mit der Sprinkenhof GmbH, der 
durch den Träger übernommen werden muss.

– Verwaltungsaufgaben: Der Träger verpflichtet sich 
dazu, die Arbeit von WtB organisatorisch und ver-
waltungstechnisch zu unterstützen. Dies gilt bei 
Bedarf auch für andere im Haus tätige Initiativen.

– Der Träger kümmert sich gemeinsam mit WtB um 
die inhaltliche Weiterentwicklung des laufenden 
Projekts.

– Der Träger regelt entsprechend den Absprachen die 
Raumnutzung und Zugänglichkeit im Haus. Er 
bewirtschaftet das Haus und kümmert sich um die 
notwendigen Beschaffungen.

– Sozialräumliche Vernetzung und Akquise neuer 
Beratungs-Angebote.

– Der Träger stellt eine offene, niedrigschwellige Sozi-
alberatung im Haus sicher. Durch die enge Verzah-
nung mit den ehrenamtlichen Angeboten im Haus 
sollen Synergieeffekte und einfache Übergänge 
erzielt werden. Die Sozialberatung soll sich durch 
Kontinuität und Präsenz vor Ort auszeichnen.

– Abrechnung für Honorarkräfte und Aufwandsent-
schädigungen für Freiwillige.

– Ansprechpartner für Ehrenamtliche und Geflüchtete 
(Sicherstellung der Erreichbarkeit in gewissem 
Umfang, Information, Einsteuerung in die Angebote 
im Haus).

– Erfahrungen im Konfliktmanagement.
3. Zielgruppen

Zielgruppe sind sowohl Geflüchtete und als auch Ein-
heimische, hierbei insbesondere die Wohnbevölkerung 
im Umkreis des Hauses. Der neue Träger wird in 
Zusammenarbeit mit WtB Ratsuchenden zumindest 
eine Verweisberatung bieten und im Kontext der Inte-
gration in Ausbildung und Arbeit, am Übergang Schule 
Beruf, zu den Themen Behinderung, Flucht und Migra-
tion sowie der Sicherung des Lebensunterhalts für Emp-
fänger*innen von Transferleistungen selbst beraten 
bzw. eine Beratung sicherstellen.
Neben diesem eher nachbarschaftlich geprägten Ansatz 
ist es auch möglich, Angebote zu etablieren, die Men-
schen aus dem gesamten Stadtgebiet ansprechen (z. B. 
MSOs von kleineren Communities, Selbsthilfegruppen 
bestimmter kleinerer Betroffenengruppen).

4. Fachliche und formale Anforderungen

Der Träger sollte über mehrjährige Erfahrungen in der 
Arbeit mit Geflüchteten verfügen und den sozialräumli-
chen Hilfen und Angeboten. Idealerweise unterhält er 
bereits Kontakte zu Migrantenorganisationen sowie zu 
Einrichtungen und Projekten zur Vermittlung in Aus-
bildung oder Arbeit.

Darüber hinaus sollte der Träger Erfahrung in der 
Arbeit mit Ehrenamtlichen und deren Qualifizierung 
haben.

Im Falle eines längerfristigen Personalausfalls muss der 
Träger in der Lage sein, eine entsprechend qualifizierte 
Vertretungskraft einzusetzen.

5. Qualitätssicherung und Dokumentation

Nach Bewerbung und erfolgreichem Zuschlag muss der 
neue Träger das standardisierte Zuwendungsverfahren 
durchlaufen. Erwartet werden hierbei die kontinuierli-
che Kommunikation mit Zuwendungsgeber und die 
Erstellung eines jährlichen Sachberichtes mit statisti-
schen Angaben.

6. Finanzierung

Der Träger erhält für die mit ihm vereinbarten Leistun-
gen eine Zuwendung von bis zu 100 000,– Euro pro Jahr 
aus dem Quartiersfonds bezirkliche Stadtteilarbeit.

Die Zuwendung beinhaltet Kosten für das Personal, 
Miet- und Betriebskosten, Fachausgaben sowie Hono-
rare, Aufwandsentschädigungen und Verwaltungsge-
meinkosten.

Nach aktuellem Kenntnisstand belaufen sich die 
Betriebskosten einschließlich Mietzahlung auf knapp 
46 000,– Euro. Hier kann der neue Träger auf die Erfah-
rungen der Vorjahre zugreifen.

Näheres wird in der Leistungsvereinbarung geregelt, die 
im Zusammenhang mit dem Zuwendungsbescheid 
abgeschlossen wird.

7. Bewerbung

Die Interessenbekundung soll auf maximal fünf Seiten 
(DIN A4, Arial 11 Pkt.) folgende Punkte beinhalten, die 
im Rahmen des weiteren Verfahrens als Kriterien für die 
vergleichende Bewertung und für die finale Auswahl des 
geeignetsten Trägers herangezogen werden:

Informationen über den Träger

– Anschrift und Ansprechpartner:in.

– Dokumente, die die Rechtsfähigkeit des Trägers 
belegen, Vertretungsbefugnisse bzw. -vollmachten.

– Vorerfahrungen in der Arbeit mit Menschen/Fami-
lien mit Migrationshintergrund, insbesondere in der 
Arbeit mit geflüchteten Menschen/Familien.

– Vorerfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamtlichen 
und deren Qualifizierung.

– Kooperationsstrukturen in der Region „Barm-
bek-Nord, Dulsberg und Umgebung“.

– Ist das notwendige geeignete Personal vorhanden 
oder muss Personalakquise betrieben werden?

Projektskizze

– Konzeptionelle Projektplanung, mit der Sie die Auf-
gaben erfüllen wollen, die in der Aufforderung zur 
Interessensbekundung benannt sind.

– Nennung von Kooperationspartnern, mit denen das 
Projekt umgesetzt werden soll.

– Zeitplan, wann welche Projektphase starten könnte.
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Kostenplan

– Personalkosten (Qualifikation, Eingruppierung, 
Stundenzahl).

– Honorare.

– Verwaltungskosten.

– Sachkosten (aufgeschlüsselt; soweit möglich).

Der Träger erklärt in seiner Interessensbekundung 
außerdem, dass

– das Unternehmen nicht nach der Technologie von 
L. Ron Hubbard geführt wird,

– weder die Mitarbeiter/innen noch die Geschäftslei-
tung Kurse oder Seminare nach der Technologie von 
L. Ron Hubbard besuchen,

– die Geschäftsleitung die Technologie von L. Ron 
Hubbard für das beantragte Vorhaben ablehnt.

8. Fristen

Das Bezirksamt Hamburg-Nord ruft interessierte Trä-
ger auf, bis zum 20. Juli 2022 um 14.00 Uhr (Eingangs-
datum) eine Interessensbekundung mit dem Betreff 

„Haus am Schlicksweg“ beim Fachamt Sozialraum-
management, z. Hd. Herrn Klaas Goldammer oder 
Herrn Nico Schröder, Weidestraße 122 c, 22083 Ham-
burg, in schriftlicher Form sowie an die E-Mail-Adresse 
klaas.goldammer@hamburg-nord.hamburg.de als pdf- 
Datei einzureichen.

Nicht rechtzeitig oder unvollständig eingereichte Unter-
lagen können für das weitere Auswahlverfahren nicht 
berücksichtigt werden.

9. Auskünfte

Für Fragen im Rahmen des Interessensbekundungsver-
fahrens wenden Sie sich an:

Herrn Nico Schröder, Telefon: 040 / 428 04 - 24 40, nico.
schroeder@hamburg-nord.hamburg.de

Herrn Klaas Goldammer, Telefon: 040 / 428 04 - 26 53, 
klaas.goldammer@hamburg-nord.hamburg.de

Hamburg, den 10. Juni 2022

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
Amtl. Anz. S. 917

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen

Öffentliche Ausschreibung

a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer: 22 A 0172

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:

Zugelassene Angebotsabgabe:

Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:

Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:

HSU/Douaumont-Kaserne, Holstenhofweg 85, 22043 
Hamburg  

f)  Art und Umfang der Leistung:

Erneuerung der Außenbeleuchtung inklusive Neuord-
nung bzw. Neugestaltung sowie Umstellung auf 
LED-Technik.

Diese Ausschreibung umfasst die elektrotechnischen 
Lieferungen und Leistung für die Errichtung der 
neuen Außenbeleuchtung. Hierzu gehören die Liefe-
rung und Montage der neuen Mastleuchten, Freischal-
ten die alten zu demontierenden Mast- und Poller-
leuchten, Erdkabelverlegungen,

Beleuchtungsverteilungen und der systemerforderli-
chen Verkabelungen.

Der Kabelzug in den Erdgräben erfolgt mit den Abläu-
fen Tiefbau, damit Leitungsgräben schnellstmöglich 
nach der Kabelverlegung wieder geschlossen werden.

Zum Einsatz kommen LED-Mastleuchten des Herstel-
lers Bega

Mengenangaben zur Ausschreibung:

– Bestandsleuchten freischalten ca. 80 Stück

– Erdkabel verlegen ca. 3.000 m

– neue Mastleuchten liefern und aufstellen ca. 80 Stück

– Beleuchtungsverteilungen ca. 4 Stück

g)  Entfällt

h)  Aufteilung in Lose: nein

i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
28. Juli 2022 

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
31. Dezember 2022

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.
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l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://abruf.bi-medien.de/D447280583

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 11. Juli 2022 um 9.00 Uhr

 Ablauf der Bindefrist am 8. August 2022.

p)  Adresse für elektronische Angebote:

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin:

11. Juli 2022 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295

Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 23. Juni 2022

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 914

Öffentliche Ausschreibung
a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 22 A 0173

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe:
Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:
Douaumont Kaserne , Außenbeleuchtung Bereich 
West 

f)  Art und Umfang der Leistung:
Diese Ausschreibung umfasst Straßenbauarbeiten 
(Inhaltlich sind dies Herstellung von Rohrgräben,
Leerrohrgräben und Baugruben für Rohr- und Kabel-
zugschächte, sowie das Lagenweise Verfüllen der Grä-
ben entsprechend dem Baufortschritt der Rohrverle-
gung).
Übersicht der auszuführenden Leistungen:
– Asphaltbefestigung trennen, ca. 15 m
– Asphalt aufnehmen und abfahren ca. 50 m²
– Betonsteinpflaster aufnehmen + lagern ca. 850 m²
– Betongehwegplatten aufnehmen + lagern ca. 100 m²
– Doppel T Verbundpflaster aufnehmen + lagern ca. 

860 m²
– Natursteinpflaster aufnehmen + lagern ca. 120 m²
– Asphaltdeckschicht herstellen ca. 50 m²
– Asphalttragschicht herstellen (Handeinbau mind. 

2 Lagen) ca. 50 m²
– Leitungsgräben herstellen ca. 1.970 m³
– Baugrubenverbau der Kabelgräben ca. 220 m²
– Bodentransport ca. 1.970 m³
– Boden verwerten ca. 1.970 m³
– Ausbau und Demontage vorhandener Mastleuchten 

ca. 67 Stück
– Kabelgräben verfüllen ca. 1.930 m³

g)  Entfällt
h)  Aufteilung in Lose: nein
i)  Ausführungsfristen:
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Beginn der Ausführung:  
28. Juli 2022 

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
31. Dezember 2022

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://abruf.bi-medien.de/D447400751

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 8. Juli 2022 um 9.00 Uhr

 Ablauf der Bindefrist am 27. Juli 2022.

p)  Adresse für elektronische Angebote:

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin:

8. Juli 2022 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295
Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 23. Juni 2022

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 915

Offenes Verfahren
Verfahren: BIS_OV_20222111136 – Schifffahrsimulator 

Auftraggeber: Behörde für Inneres und Sport – Polizei – 
1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 

auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Behörde für Inneres und Sport – Polizei –,  
LPV 21 (Submissionsstelle),  
Mexikoring 33, 22297 Hamburg

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)
Offenes Verfahren (EU) [VgV]

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

4) Entfällt
5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:
Schifffahrsimulator
Lieferung, Aufbau und Installation sowie Inbetrieb-
nahme eines volldigitalen Binnenschiffsfahr- und 
Radarsimulators
Ort der Leistungserbringung: 20457 Hamburg

6) Losweise Ausschreibung: Nein 
7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen
8) Ausführungsfrist(en):

Entfällt
9) Die elektronische Adresse unter der die Vergabeunter-

lagen abgerufen werden können:
https://bieterportal.hamburg.de

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist: 18. Juli 2022,  
12.00 Uhr, Bindefrist: 30. September 2022, 0.00 Uhr

11) Entfällt 
12) Entfällt
13) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vor-

zulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die 
Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrunden ver-
langt:

 siehe Vergabeunterlagen 
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14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt:
Wirtschaftlichstes Angebot:  
UfAB 2018: Einfache Richtwertmethode

Hamburg, den 17. Juni 2022

Die Behörde für Inneres und Sport
– Polizei – 916

Offenes Verfahren
1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 

auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Finanzbehörde Hamburg
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Deutschland
+49 40428231386
+49 40427310686
ausschreibungen@fb.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)
Offenes Verfahren (EU) [VgV] 

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt
5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:
Glas- und Gebäudereinigung in der Schule Arp- Schnit-
ger- Stieg, Arp- Schnitger- Stieg 19, 21129 Hamburg für 
die Zeit ab 15. Dezember 2022 bis auf weiteres.
Ausgeschrieben wird die Glas- und Gebäudereinigung 
in der Schule Arp-Schnitger-Stieg, Arp-Schnitger- 
Stieg 19, 21129 Hamburg. Bei dem Objekt handelt es 
sich um eine Schule mit einer Gesamtreinigungsfläche 
von 3.731 m² für die Unterhaltsreinigung und 1.766 m² 
für die Glas- und Fensterrahmenreinigung.
Ort der Leistungserbringung: 21129  Hamburg 

6) Losweise Ausschreibung: Nein
7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen
8) Ausführungsfrist(en):

Vom 15. Dezember 2022 bis auf Weiteres
9) Vergabeunterlagen (§§ 29, 21 UVgO): 

Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/ 

b5961b15-cf73-4eed-940f-f0b3407d9857 
elektronisch abrufbar.

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
22. Juli 2022, 10.00 Uhr
Bindefrist: 15. Dezember 2022, 0.00 Uhr

11) Entfällt
12) Entfällt

13) Entfällt
14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-

lagen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot: 
UfAB 2018: Einfache Richtwertmethode 

Hamburg, den 2. Juni 2022

Die Finanzbehörde 917

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 240-22 JS
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau Klassenhaus, Lerchenfeld 10 in 22081 Hamburg
Bauauftrag: Dachdecker
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 399.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
ca. September 2022 bis November 2022
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
15. Juli 2022 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 17. Juni 2022

Die Finanzbehörde 918

Verhandlungsverfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VgV VV 064-22 BK
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Neubau der Stadtteilschule Leuschnerstraße 
in Hamburg-Bergedorf
– Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI, ALG 1-8

922



Amtl. Anz. Nr. 50 Dienstag, den 28. Juni 2022

Leistung:

Die Grundschule Leuschnerstraße 13 befindet sich zentral 
gelegen im Südosten von Hamburg im Bezirk Bergedorf im 
Stadtteil Lohbrügge. Es ist geplant, dass ca. 23.100 m² große 
Schulgrundstück zu teilen und in Ergänzung zur Grund-
schule auf der Belegenheit eine neue weiterführende Stadt-
teilschule zu errichten.

Die Stadtteilschule soll 5-zügig im Sekundarbereich I und 
3-zügig im Sekundarbereich II realisiert werden. Die Erstel-
lung von rund 9.500m² Gebäudefläche mit Räumen für den 
allgemeinen Unterricht, Fachräumen, Verwaltungs-, Leh-
rer- und Gemeinschaftsflächen und einer Mensa ist erfor-
derlich. In Ergänzung hierzu ist eine 3-Feld-Sporthalle mit 
einer Fläche von ca. 1.760m² zu realisieren. Der Baubeginn 
ist für 2024 und die Fertigstellung für 2027 geplant. Das 
geplante Baubudget, brutto, Kostengruppe 200-700 beträgt 
insgesamt 31,1 Mio. Euro (3-Feld-Sporthalle 4,47 Mio. 
Euro/Gebäudeflächen 26,65 Mio. Euro).

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 878.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Vertragslaufzeit ca. 55 Monate.

Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 
18. Juli 2022 um 14.00 Uhr

Kontaktstelle: SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Vergabeunterlagen und die 
„Fragen & Antworten“ finden Sie auf der Zentralen Veröf-
fentlichungsplattform unter: https://hamburg.de/lieferun-
gen-und-leistungen/

Hinter dem „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die 
Vergabeunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung 
zum Download kostenfrei hinterlegt. Dort gelangen Sie 
auch in die elektronische Vergabe. Nach Registrierung im 
Bieterportal reichen Sie Ihre Bewerbung bitte rein elektro-
nisch ein. TEILNAHMEANTRÄGE UND ANGEBOTE 
KÖNNEN AUSSCHLIESSLICH ELEKTRONISCH 
ABGEGEBEN WERDEN.

Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
automatisch aus der elektronischen Vergabe, sofern Sie als 
Bewerber im Bieterportal registriert sind und als solcher 
angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen haben.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs finden 
Sie zudem auf der Homepage des Landesbetriebes 
SBH | Schulbau Hamburg unter: https://schulbau.ham-
burg/ausschreibungen/.

Hamburg, den 21. Juni 2022

Die Finanzbehörde
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Sonstige Mitteilungen

Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 054-22 IE

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Goetheschule Harburg, Eißendorfer Str. 26 
in 21073 Hamburg

Bauauftrag: technische Anlagen in Außenanlagen

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 108.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
schnellstmöglich nach Beauftragung bis August 2022

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
15. Juli 2022 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
Einkauf/Vergabe 
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:

https://hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter:

https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 15. Juni 2022

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 920

Offenes Verfahren

Auftraggeber: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 063-22 PF

Verfahrensart: Offenes Verfahren
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Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags:
Neubau Geb. 12, Fährstraße 90, 21107 in Hamburg

Bauauftrag: Rohbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 678.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich:
ca. November 2022 bis Juni 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote:
14. Juli 2022 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen 
Veröffentlichungsplattform unter:

https://hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter:

https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-

sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie fin-
den die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 17. Juni 2022

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 921

Gläubigeraufruf

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz der 
Freien und Hansestadt Hamburg hat als die für die Stif-
tungsaufsicht zuständige Behörde mit Verfügung vom
18. Mai 2022 gemäß § 7 Absatz 3 des Hamburgischen Stif-
tungsgesetzes vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 521) 
auf Antrag die Auflösung der Emilie Wüstenfeld-Stiftung 
mit Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg genehmigt.

Die Auflösung der Stiftung wird gemäß § 50 des Bürger-
lichen Gesetzbuches hiermit bekannt gegeben. Die Gläubi-
gerinnen/Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche 
bei Dörte Schlimper, wohnhaft: Claudiusstraße 84, 22043 
Hamburg, geltend zu machen.

Hamburg, den 8. Juni 2022

Die Liquidatorin Dörte Schlimper 922
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